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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Die Veröffentlichung des Ergebnisses der Vorprüfung durch die Bundeskanzlei Mitte
März 2016 war für das Egerkinger Komitee der Startschuss zur Unterschriftensammlung
für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot», deren Text sich am Tessiner
Verhüllungsverbot orientierte. Die dazugehörige medienwirksame Inszenierung auf dem
Bundesplatz, bei der einige Komitee-Mitglieder als vermummte Chaoten und
Burkaträgerinnen – zum Teil mit Sprengstoffgürtel-Attrappe – verkleidet posierten,
hatte für das Komitee ein juristisches Nachspiel. Im Kanton Bern gilt seit 1999 ein
Vermummungsverbot bei unbewilligten Demonstrationen, weshalb die Stadt Bern das
Komitee wegen «Kundgebung ohne Bewilligung» mit 500 Franken büsste, wie die
Aargauer Zeitung berichtete. Da die eidgenössischen Räte sich später aber gegen die
Aufhebung der parlamentarischen Immunität Walter Wobmanns – Präsident des
Komitees und Nationalrat – entschieden, musste die Busse nicht bezahlt werden. 
Einige Monate nach Anlaufen der Unterschriftensammlung, im Sommer 2016,
vereinnahmte der Zürcher SP-Regierungsrat Mario Fehr die Schlagzeilen zur Burka-
Debatte, indem er sich als prominenter Vertreter des linken Lagers zu den bisher
hauptsächlich rechtsbürgerlichen Befürwortern eines Verhüllungsverbots gesellte.
Burkas gehörten nicht in die Schweiz, denn in einer liberalen Gesellschaft zeige man
das Gesicht, zitierte ihn die Presse. Erwartungsgemäss löste er mit dieser
«Provokation», wie die NZZ seinen öffentlichen Positionsbezug gegen die Parteilinie
nannte, weit über seine eigene Partei hinaus einen Sturm der Entrüstung aus. Linke wie
Liberale warfen ihm ein seltsames Verständnis von Liberalismus vor. Doch es zeigte sich
auch, dass die SP in dieser Frage keineswegs geeint war. Mit Pierre-Yves Maillard (sp,
VD) und Anita Fetz (sp, BS) sprachen sich in den Tagen darauf zwei weitere SP-
Aushängeschilder gegen die Burka in der Schweiz aus und auch bei der Parteibasis
erfreue sich Fehr – nicht nur, aber auch wegen seiner Haltung in der Burka-Frage –
grosser Beliebtheit, erklärte der Zürcher SP-Präsident Daniel Frei. Christian Levrat (sp,
FR), Präsident der SP Schweiz, betonte gegenüber «La Liberté» unterdessen, dass die
Burka aus der Schweiz verschwinden müsse, aber die Initiative der SVP der falsche Weg
sei. Einig waren sich die Beteiligten letztlich darin, dass die Debatte über das
Burkaverbot parteiintern noch geführt werden müsse.
Damit war die SP jedoch nicht allein; gespalten zeigten sich in der Burka-Frage auch die
FDP, die CVP und sogar die SVP, deren Nationalräte Claudio Zanetti (svp, ZH) und Alfred
Heer (svp, ZH) zu den prominentesten Gegnern des Burkaverbots gehörten.
Handkehrum sprachen sich nach dem «Bekenntnis» Fehrs auch immer mehr
bürgerliche Politikerinnen und Politiker öffentlich für ein Burkaverbot aus, auch wenn
dieses ihrer Meinung nach nicht in die Verfassung gehöre, sondern vielmehr auf
Gesetzesebene oder kantonal geregelt werden solle. Den «rasanten
Meinungsumschwung» im bürgerlichen Lager beäugte Initiant Walter Wobmann eher
skeptisch und brachte den Vorwurf des politischen Opportunismus aufs Tapet. 
Nichts zur Entkräftung dieses Vorwurfs beitragen konnten die Ende August publizierten
Resultate einer repräsentativen Umfrage von «Le Matin Dimanche» und der
Sonntagszeitung, wonach 71 Prozent der befragten Stimmberechtigten ein
Verhüllungsverbot in der Schweiz befürworteten. Fast alle (96%) der befragten SVP-
Wählerinnen und -Wähler sprachen sich dafür aus; bei den anderen bürgerlichen
Parteien BDP, CVP und FDP äusserten sich rund drei Viertel positiv zu einem Verbot.
Die Wählerschaften der GLP und der SP zeigten sich mit 54 bzw. 47 Prozent
Zustimmung gespalten, während die Basis der Grünen als einzige klare Ablehnung
signalisierte. Eine weitere Umfrage im Auftrag der «Schweiz am Sonntag», deren
Ergebnisse drei Wochen später veröffentlicht wurden, bestätigte diese Tendenz, wenn
auch in leicht abgeschwächter Form. Hier sprachen sich schweizweit rund 61 Prozent
der Befragten für ein Verhüllungsverbot aus, ältere deutlich stärker als jüngere.
Als Alternative zum Burkaverbot in der Verfassung, das allenfalls Signalwirkung habe,
aber keine Probleme löse, erneuerte CVP-Präsident Gerhard Pfister (cvp, ZG)
unterdessen die Idee eines Religionsartikels in der Verfassung. Es müsse eine
grundsätzliche und breitere Diskussion darüber stattfinden, «welche Werte in unserer
Gesellschaft für alle gelten sollen» und «wie unsere Rechtsordnung gegen
fundamentalistische Ideologien durchgesetzt werden» könne, so Pfister gegenüber dem
St. Galler Tagblatt. Der Aargauer SP-Nationalrat Cédric Wermuth griff die Idee Pfisters
auf und präsentierte in der «Schweiz am Sonntag» einen Entwurf für einen solchen
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Religionsartikel, den er als «Koalitionsangebot an die progressiven Kräfte – nicht nur,
aber auch im Islam» bezeichnete. Der Vorschlag sah Gleichbehandlung und
Nichtdiskriminierung für alle religiösen Gemeinschaften bei gleichzeitiger Verpflichtung
derselben auf die Werte der Bundesverfassung vor und gründete in der Hoffnung,
durch die staatliche Anerkennung des Islams dessen fundamentalistische Strömungen
zurückzudrängen. Da ein solcher Toleranzartikel jedoch einerseits die Abschaffung des
Minarettverbots bedeutete und andererseits viele neue Fragen nach tolerablen und
intolerablen Glaubensäusserungen aufwürfe, räumten ihm die Medien keine allzu
grossen Erfolgschancen ein. Auch von Seiten christlicher und muslimischer
Religionsgemeinschaften äusserten sich kritische Stimmen zu diesem Vorhaben.
Zur Halbzeit der Sammelfrist, Anfang 2017, gab Initiant Walter Wobmann in der Presse
bekannt, sein Komitee habe bereits 70'000 Unterschriften beisammen und schaue
somit zuversichtlich dem Ablauf der Frist Mitte September entgegen. Derweil zeichnete
sich auch immer deutlicher ab, dass ein indirekter Gegenvorschlag mit einem Verbot
auf Gesetzesstufe durchaus denkbar sein würde und dass ein solcher bei vielen v.a.
bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentariern wohl auf Unterstützung zählen
könnte. Darauf liess sich Wobmann im «Blick» zitieren: Falls der Inhalt des
Gegenvorschlags deckungsgleich zu jenem der Volksinitiative wäre, werde man den
Rückzug der Initiative in Betracht ziehen.
Anfang September 2017, also noch vor Ablauf der Sammelfrist, präsentierte der
Ausserrhoder FDP-Ständerat Andrea Caroni bereits ein Nein-Komitee zum
Verhüllungsverbot, für dessen Co-Präsidium er Vertreterinnen und Vertreter aus allen
Fraktionen gewinnen konnte. Zu seinen Mitstreitenden zählten gemäss «Sonntags-
Blick» SVP-Nationalrat Claudio Zanetti, die Zürcher Nationalrätinnen Tiana Angelina
Moser von der GLP, Barbara Schmid-Federer von der CVP und Rosmarie Quadranti von
der BDP sowie die Ständeräte Hans Stöckli (sp, BE) und Robert Cramer (gp, GE). Caroni
nannte die Initiative des Egerkinger Komitees «Symbolpolitik», die ein
«Scheinproblem» lösen wolle. Es gehe den Initianten nicht um Frauenrechte, sondern
um den «Kulturkampf gegen den Islam». Ausserdem verletze ein nationales Verbot den
Föderalismus; einen Entscheid sollte jeder Kanton für sich treffen, präsentierte er
seine Argumente im «Sonntags-Blick». Initiant Wobmann kommentierte die Gründung
des Gegenkomitees laut «Blick» mit der Bemerkung, Caroni verfüge über «spezielle
Hirnwindungen». Unverständlich sei für ihn auch, was in seinen Parteikollegen Zanetti
gefahren sei, dass er sich so vehement gegen die Initiative engagiere. 1

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Suchtmittel

Am 23. September kam die 2010 eingereichte Volksinitiative „Schutz vor
Passivrauchen“ zur Abstimmung. Die von der Lungenliga lancierte Initiative sah zum
einen vor, den Schutz vor dem Passivrauchen in der Bundesverfassung zu verankern.
Zum anderen sollte das Rauchen in Innenräumen, die als Arbeitsplatz dienen, sowie in
allen anderen Innenräumen, welche öffentlich zugänglich sind, verboten werden. Das
Begehren würde auch zu einer Vereinheitlichung der unterschiedlichen kantonalen
Praxis führen. In der bereits im Vorjahr lancierten Ratsdebatte stimmte der Nationalrat
der bundesrätlichen Empfehlung auf Ablehnung der Initiative zu. Im Ständerat wurde im
Frühjahr 2012 ein Rückweisungsantrag Stöckli (sp, BE) mit 26 zu 15 Stimmen abgelehnt
und die Empfehlung des Bundesrates wurde damit auch von der kleinen Kammer
gestützt. Auch in den Schlussabstimmungen blieb der Bundesbeschluss ziemlich
unbestritten und wurde mit 138 zu 52, respektive mit 28 zu 7 Stimmen angenommen.

Im Vorfeld der Abstimmung gab es in der Presse eine umfangreiche Auslegeordnung der
Argumente und Befürwortern und Gegnern wurde viel Platz eingeräumt. Ende August
sorgten Abstimmungsinserate des Nein-Komitees für einigen Unmut, da diese
Unwahrheiten vermittelten. Es wurde angegeben, das mit einer Annahme der Initiative
alle Fumoirs verboten würden, wobei der letzte Rückzugsort der Raucher im
öffentlichen Raum bedroht werden würde. Dass dies so nicht stimme liess die
Lungenliga postwendend verlauten. Es handle sich um eine Fehlinterpretation des
Initiativtextes. Diese Unklarheit steht stellvertretend für eine Reihe von offenen Fragen,
die bis kurz vor der Abstimmung nicht gänzlich ausgeräumt werden konnten. Dazu
gehörte auch das Rauchen in Einzelbüros, welches je nach Argumentation verboten
werden würde oder eben nicht. Gegen den Abstimmungstermin hin sah sich die
Lungenliga selbst mit Vorwürfen konfrontiert, sie würde Steuergelder in ihren

VOLKSINITIATIVE
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MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Abstimmungskampf einfliessen lassen. Von Seiten des Wirteverbandes Gastrosuisse
wurde damit drei Wochen vor dem Urnengang der Abstimmungskampf nochmals
angeheizt.Die Initiative wurde von 66% der Stimmenden abgelehnt. Ausser Genf waren
sämtliche Stände gegen die Annahme der Initiative. Eine Ablehnung hatte sich zunächst
nicht abgezeichnet, erste Umfrageergebnisse deuteten auf eine hohe Unterstützung
hin. In der zweiten Umfrage zeigte sich noch eine Mehrheit für die Vorlage von 59%,
welche jedoch in der dritten Welle zehn Tage vor der Abstimmung auf deutlich unter
50% sank (41%). Der Meinungsumschwung wurde damit begründet, dass die Nein-Seite
die Schwachstelle der Argumentation aus Bevölkerungssicht getroffen habe. Die
Initiative gehe zu weit und komme zum falschen Zeitpunkt, so die Pressekommentare.
Der Vox-Analyse kann entnommen werden, dass die im Abstimmungskampf zentralen
Gesundheitsargumente nicht sehr ausgeprägt aufgenommen worden waren. Von den
befragten Personen, darunter vorwiegend von den Nichtrauchern, wurde vor allem eine
klarere Regelung des Rauchverbots genannt. Der zweite wichtige Faktor der Initiative,
der Harmonisierungsbedarf bei den Vorschriften zum Passivrauchen auf nationaler
Ebene, welcher laut Vox im Abstimmungskampf sehr präsent war, wurde von 27% der
Befragten genannt. Dieses Argument wurde vor allem von den Rauchern angeführt.
Wichtiger Einflussfaktor auf den Stimmentscheid war, ob eine Person Raucher oder
Nichtraucher war. Als wichtigstes und polarisierendstes Argument zeichnete sich die
Meinung ab, dass der Schutz der Angestellten bis anhin unzureichend gewesen sei. 

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 42.8%
Ja: 741'205 (34.0%) / Stände: 1
Nein: 1'437'985 (66.0%) / Stände: 19 6/2

Parolen:
– Ja: SP (1*), GPS (2*), EVP; SGB, TravS.
– Nein: FDP, SVP, CVP (2*), GLP (1*), BDP; eco., SGV, SBV.
– Stimmfreigabe: CSP.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 2

Im März 2018 lancierte ein Komitee bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der
Ärzteschaft, Drogisten und Drogistinnen, Apotheker und Apothekerinnen sowie der
Krebs- und der Lungenliga die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor Tabakwerbung (Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)». Die
Forderung der Initiative besteht darin, Tabakwerbung, die an Minderjährige gerichtet
oder für sie zugänglich ist, zu verbieten. Davon betroffen wären unter anderem
Werbung in den Printmedien, im Internet und in den sozialen Medien, auf Plakaten, an
Kiosken, in Kinos ebenso wie das Sponsoring von Festivals durch Tabakproduzenten und
-produzentinnen sowie Werbung durch die Abgabe von Gratismustern. 
Hans Stöckli (sp, BE), der den Trägerverein der Initiative präsidierte, erklärte gegenüber
den Medien, es gehe nicht an, dass Tabakprodukte in der Schweiz zwar nicht mehr an
Minderjährige verkauft werden dürften, gezielt an Jugendliche gerichtete Werbung aber
nach wie vor erlaubt sei. Es müsse etwas unternommen werden, so das Initiativkomitee,
denn Jugendliche seien besonders empfänglich für Tabakwerbung – hätten doch
Studien gezeigt, dass 57 Prozent aller Raucherinnen und Raucher vor ihrer Volljährigkeit
mit dem Konsum der Tabakprodukte begonnen hätten. Gemäss Tages-Anzeiger sterben
schweizweit zudem jährlich rund 9'500 Personen an den Folgen des Tabakkonsums und
die Folgekosten des Konsumierens beliefen sich auf CHF 10 Mrd. pro Jahr. Wie die
Tribune de Genève berichtete, könnten durch das vorgeschlagene Werbeverbot CHF 1
Mrd. an Gesundheitskosten eingespart werden. 
Im gleichen Zeitraum wie die Lancierung der Volksinitiative lief die
Vernehmlassungsfrist zum zweiten Bundesratsvorschlag bezüglich des
Tabakproduktegesetzes ab. Der Aargauer Zeitung zufolge war dieses Timing nicht
zufällig. Gemäss Initiativkomitee hatte der Bundesrat bezüglich Tabakprävention zu
wenig unternommen, Hans Stöckli bezeichnete den bundesrätlichen Entwurf gar als
«zahnlos». Der Tages-Anzeiger hingegen sprach von einer Art
«Durchsetzungsinitiative», mit der die Parlamentsdebatte beeinflusst werden solle und
der Tabaklobby und den Wirtschaftsverbänden Einhalt geboten werden könne. 
Nicht einverstanden mit dem Vorgehen der Initianten und Initiantinnen zeigte sich
Hans-Ulrich Bigler (fdp, ZH), Präsident des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Seiner
Meinung nach sei «Die Ankündigung einer Volksinitiative zu Tabakwerbeverboten
während der Diskussionen zum neuen Tabakproduktegesetz […] ein inakzeptabler

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.02.2018
JOËLLE SCHNEUWLY
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Einmischungsversuch in einen demokratischen Gesetzgebungsprozess». Auch Japan
Tobacco International, das seinen Sitz in Dagmersellen hat, äusserte sich kritisch
sowohl gegenüber der Bundesratsvorlage als auch gegenüber der Volksinitiative. Die
wirtschaftliche Freiheit der Händler und Händlerinnen von legal erhältlichen Produkten
würde durch das Werbeverbot eingeschränkt, so Sprecher Kevin Suter. Zudem könne
am Beispiel Frankreich – wo es seit einigen Jahrzehnten ein striktes Werbeverbot für
Tabakprodukte gebe, der Raucher- und Raucherinnenanteil aber trotzdem grösser sei
als in der Schweiz – aufzeigt werden, dass für die öffentliche Gesundheit dadurch
keinen Nutzen entstehe. 3

Nachdem sich der Nationalrat im Frühling 2021 mit der Volksinitiative zum Thema
Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung befasst hatte, war es in der
darauffolgenden Herbstsession am Ständerat, über das Volksbegehren zu befinden.
Josef Dittli (fdp, UR) empfahl die Initiative für die Mehrheit der SGK-SR zur Ablehnung,
da mit dem Tabakproduktegesetz als indirekter Gegenvorschlag ein guter Kompromiss
ausgearbeitet worden sei, mit dem einige Forderungen der Initiative abgedeckt würden.
Eine Kommissionsminderheit rund um Hans Stöckli (sp, BE), welcher auch Mitglied des
Initiativkomitees war, wollte indes die Initiative zur Annahme empfehlen. Stöckli
begründete dies damit, dass mit dem Tabakproduktegesetz zwar gewisse Fortschritte
erzielt werden konnten, diese Lösung jedoch unzureichend sei, weil Werbung im
Internet – welche den grössten Teil des Werbekuchens ausmache – nach wie vor
erlaubt sei. Alain Berset hielt der Initiative zugute, dass sie zwei Anliegen des
Bundesrates aufnehme: Zum einen den Schutz der Bevölkerung vor den schädlichen
Folgen des Tabakkonsums und zum anderen die Möglichkeit zur Ratifizierung des
Rahmenübereinkommens mit der WHO – diese sei mit dem vorliegenden
Tabakproduktegesetz nicht möglich. Trotzdem empfehle der Bundesrat das
Volksbegehren zur Ablehnung, da ihm die Initiative zu weit gehe und mit ihr kein
genügender Ausgleich zwischen gesundheitlichen und wirtschaftlichen Interessen
erzielt werden könne. Mit 27 zu 12 Stimmen (bei 1 Enthaltung) empfahl der Ständerat die
Initiative zur Ablehnung. 4

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 20.09.2021
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Am 13. Februar 2022 stimmte die Schweizer Stimmbevölkerung neben dem
Massnahmenpaket zugunsten der Medien und der Abschaffung der Emissionsabgabe
auch über die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor
Tabakwerbung» ab. Der Bundesrat hatte sich gegen das Volksbegehren ausgesprochen,
da dieses unter anderem einen zu starken Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit darstelle.
Stattdessen verwies er auf den vom Parlament ausgearbeiteten indirekten
Gegenentwurf, der dem Jugendschutz Rechnung trage, der aber weniger weit gehe als
die Volksinitiative und weiterhin an Erwachsene gerichtete Tabakwerbung ermögliche. 

Die Befürworterinnen und Befürworter der Vorlage, unter anderem bestehend aus den
Parteien SP, GLP, Grüne und EVP, der Ärztinnen- und Apothekerschaft sowie weiteren
Berufen und Organisationen des Gesundheitswesens, dem Lehrerinnen- und
Lehrerverband und Swiss Olympic, erachteten den Gegenvorschlag als «Alibiübung»:
Tabakwerbung bleibe im Internet und in Gratiszeitungen nach wie vor erlaubt, obwohl
junge Menschen gerade mit diesen Medien in Kontakt kämen. Es müsse bedacht
werden, dass Rauchen chronische Krankheiten zur Folge haben könne und in der
Schweiz jährlich 10'000 Personen an den Folgen des Rauchens stürben. Dies
entspreche 15 Prozent aller Todesfälle. Weil mehr als die Hälfte der Rauchenden vor
ihrer Volljährigkeit mit dem Konsum anfingen, sei es wichtig, insbesondere das
Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen anzugehen. Das Verbot von
Tabakwerbung für diese Altersgruppe stelle daher einen sinnvollen Ansatz dar. Zudem
hätten Studien gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, mit Rauchen zu beginnen, höher
sei, wenn man im Kinder- oder Jugendalter oft Tabakwerbung ausgesetzt gewesen sei. 

Auf die Seite der Gegnerinnen und Gegner standen die bürgerlichen Parteien SVP, FDP
und Mitte, das Schweizerische Konsumentenforum und der Verband «Schweizer
Medien» sowie mit der Economiesuisse und dem Gewerbeverband zwei gewichtige
Akteure aus der Wirtschaft. Sie erachteten die Initiative als unverhältnismässigen
Eingriff in die Wirtschaftsfreiheit und argumentierten, dass es sich bei Tabak um ein
legales Produkt handle und legale Produkte auch beworben werden dürften. Nicht
vergessen werden dürfe auch, dass die Werbung eine wichtige Geldquelle für Medien,
kulturelle Anlässe und kleine Läden darstelle und Arbeitsplätze auf dem Spiel stünden.
Zudem sei der Anteil rauchender Jugendlicher in Ländern mit strengeren
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Werbeverboten nicht geringer als hierzulande. Stimmen aus der SVP fürchteten sich
ferner davor, dass in einem zweiten Schritt weitere Produkte wie Fleisch, Alkohol,
Süssigkeiten, fettige Speisen oder Flugreisen in Zukunft nicht mehr beworben werden
dürften. 

Die Presse diskutierte die Frage, wie attraktiv Jugendliche heutzutage das Rauchen
überhaupt finden. Der Tages-Anzeiger ging auf eine Studie der Universitäten Lausanne
und Basel ein, gemäss welcher das Rauchen aufgrund seines Imageverlusts bei den
meisten Jugendlichen immer weniger Anklang finde. Nichts von einem Imageverlust
wissen wollte hingegen die SonntagsZeitung, die von einem «positive[n] Bild [bei den
Jugendlichen], das die Tabakindustrie ihren Produkten verleiht», berichtete. Besonders
umstritten war die Höhe des Anteils der Jugendlichen oder Minderjährigen, welche
heute rauchen, hier war von Werten zwischen 6 Prozent (Republik), über einen Viertel
(NZZ) bis hin zu ungefähr einem Drittel (Aargauer Zeitung & SonntagsZeitung) die Rede.

Die Medien berichteten überdies, dass die Schweiz verglichen mit den anderen
europäischen Ländern nur wenig restriktive Reglementationen zur Tabakwerbung
kenne. Ein Verbot bestehe bisher lediglich für Werbung in Radio und Fernsehen, zudem
sei die Abgabe von Gratismustern an Minderjährige untersagt. Weiter existierten auf
kantonaler Ebene weitergehende Einschränkungen. So betreffe das Werbeverbot in 17
Kantonen auch Plakatwerbung und in 6 Kantonen dürfe keine Tabakwerbung in Kinos
geschalten werden.

Die vergleichsweise wenig restriktiven Werbeverbote brachten die Medien teilweise mit
der Stellung der Tabakkonzerne in der Schweiz in Verbindung. So existierten in der
Schweiz laut 24 Heures etwa 30 Firmen, die Produkte und Dienstleitungen im
Zusammenhang mit der Herstellung von Tabak anbieten. Alleine Philipp Morris sei
gemäss Republik zudem für zwei Drittel aller Unternehmenssteuern des Kantons
Neuenburg verantwortlich. Dem Tages-Anzeiger zufolge hätten in den letzten Jahren
die Tabakkonzerne jedoch ihre Ausgaben zur Bewerbung ihrer Produkte deutlich
reduziert (2000: CHF 69.8 Mio.; 2020: CHF 9.7 Mio.), was 0.2 Prozent der gesamten
hierzulande getätigten Werbeausgaben entspreche. Folglich träfe sie ein Werbeverbot
heute weniger stark als in der Vergangenheit.

Stärker betroffen von einem Tabakwerbeverbot wäre hingegen der Kulturbereich,
argumentierte die Presse. Dem Heiteren Open Air drohe beispielsweise eine Erhöhung
der Ticketpreise um 10 Prozent, da durch das Werbeverbot rund 25 Prozent der
Sponsoring-Einnahmen wegfallen würden. Hingegen wurden auch Beispiele angefügt,
die bereits jetzt komplett auf Tabakwerbung verzichteten. 

Ferner zu reden gaben auch (angebliche) Ungereimtheiten in Bezug auf den indirekten
Gegenentwurf, welche sich im offiziellen Abstimmungsbüchlein des Bundes finden
lassen würden. Zum einen handelte es sich um die Aussage, dass der Gegenentwurf
«erstmals» schweizweit gültige Einschränkungen zum Inhalt habe, obschon bereits
solche vorhanden seien. Der Fehler wurde anschliessend in der Onlineversion der
Abstimmungsbroschüre korrigiert. Zum anderen beklagte sich Damian Müller (fdp, LU)
über eine «irreführende» Übersichtstabelle, in welcher beim Gegenvorschlag Werbung
in Zeitschriften und Internet als «erlaubt» bezeichnet worden war. Da an anderer Stelle
im Abstimmungsbüchlein jedoch klargestellt werde, dass diese auch beim indirekten
Gegenvorschlag untersagt sei, wenn sie «für Minderjährige bestimmt» sei, handelte es
sich aus Sicht der Bundeskanzlei nicht um einen Fehler.

In den Vorumfragen zur Abstimmung von SRG/gfs.bern und Tamedia/LeeWas sprachen
sich Ende Dezember 2021 beziehungsweise Anfang Januar 2022 51 Prozent respektive
53 Prozent für und 22 Prozent respektive 14 Prozent eher für die Initiative aus. Ende
Januar 2022 lag die Zustimmung bei 46 Prozent respektive 55 Prozent («für Annahme
der Initiative») und bei 17 Prozent respektive 5 Prozent («eher für Annahme der
Initiative»). 

Am 13. Februar 2022 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative mit 56.7
Prozent Ja-Stimmen an, zudem stellte sich in 16 Kantonen (mit 15 Standesstimmen) die
Mehrheit der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hinter die Vorlage. Besonders
deutlich fiel das Ergebnis in der französischsprachigen Schweiz aus, wo über 60
Prozent der Stimmenden ein Ja in die Urne legten. Selbst im Kanton Neuenburg, in
welchem die Tabakindustrie stark verankert ist, stimmte die Mehrheit der
Stimmberechtigten im Sinne der Initiantinnen und Initianten. Abgelehnt wurde die
Initiative dagegen von Innerschweizer und Ostschweizer Kantonen.
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Am Folgetag der Abstimmung wanden die Zeitungen dem Initiativkomitee ein
Kränzchen. Schliesslich hätten Volksinitiativen normalerweise einen schweren Stand.
Dies gelte insbesondere, wenn sich die bürgerlichen Parteien und die
Wirtschaftsverbände gegen eine Vorlage aussprechen. Zudem sei die Gegnerschaft der
Befürworterschaft mit ihrer Kampagne finanziell überlegen gewesen. Hans Stöckli (sp,
BE) vom Initiativkomitee sprach denn auch davon, dass man als David gegen Goliath
gewonnen habe.

Die NZZ diskutierte mögliche Gründe für die Annahme und zog dabei Parallelen zur
Pflegeinitiative. Zum einen wurde das Ergebnis auf «ein erhöhtes
Gesundheitsbewusstsein» zurückgeführt, das durch die Covid-19-Pandemie und die
damit verbundene Belastung des Gesundheitswesens angestossen worden sei. Weiter
sei die Initiative mit Kindern und Jugendlichen einer Personengruppe
zugutegekommen, die als Sympathieträger gelte, während die Zigarettenherstellerinnen
und -hersteller als «Bösewichte» abgestempelt worden seien. Der Initiative zuträglich
gewesen sei ebenfalls, dass es keinen parteipolitischen Absender, sondern vielmehr
eine breite Allianz an Unterstützenden gegeben habe. Die Vox-Analyse zur Abstimmung
ergab, dass junge Personen, Menschen mit einem hohen Bildungsabschluss und der
Mittelstand der Initiative mehrheitlich zugestimmt hatten, ebenso Sympathisierende
von Parteien, die sich links oder in der Mitte des politischen Spektrums verorten lassen.
Sympathisierende von SVP und FDP hätten sich hingegen grösstenteils gegen das
Volksbegehren ausgesprochen. Der Vox-Analyse zufolge begründeten die Ja-
Stimmenden ihren Stimmentscheid mit dem Kinderschutz, der Gesundheit der
Bevölkerung und damit, dass sie ein «Zeichen gegen die Tabak- und Werbe-Industrie»
setzen wollten. Die Nein-Stimmenden begründeten ihr Stimmverhalten mit der freien
Gesellschaft, den wirtschaftlichen Folgen und damit, dass das Werbeverbot unnütz sei.

Abstimmung vom 13. Februar 2022

Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung
(Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung)»
Beteiligung: 44.24%
Ja: 1'371'177 Stimmen (56.65%) / 15 Stände
Nein: 1'049'107 Stimmen (43.35%) / 8 Stände

Parolen:
- Ja: EDU, EVP, GLP, GPS, PdA, SD, SP, VPOD, FMH, VSAO, SAJV, Krebsliga, Lungenliga,
Blaues Kreuz, SPO, Berufsverband der Kinderärztinnen und Kinderärzte, SBK,
pharmaSuisse, Schweizer Drogistenverband, LCH, Stiftung für Konsumentenschutz,
Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen, Swiss Olympic,
Piratenpartei, ML-CSP FR
- Nein: FDP, Mitte (12), SVP, Economiesuisse, SBV, SGV, Verlegerinnen- und
Verlegerverband «Schweizer Medien», Schweizerisches Konsumentenforum,
Vereinigung des schweizerischen Tabakwarenhandels, Vereinigung Schweizer
Weinhandel, Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA), Verband Tankstellenshops
Schweiz, Verts'libéraux du Jura bernois

* in Klammern die Anzahl abweichender Kantonalsektionen 5

1) BBl, 2016, S. 1669 ff.; Blick, LMD, NZZ, 16.3.16; SZ, 29.3.16; AZ, 9.4.16; TA, 30.6.16; NZZ, 11.8.16; AZ, LT, NZZ, TA, TG, 12.8.16;
AZ, NZZ, TA, 13.8.16; 24H, LT, NZZ, TG, 15.8.16; 24H, 16.8.16; Lib, TA, 17.8.16; AZ, TA, 20.8.16; 24H, 21.8.16; NZZ, TG, 22.8.16; LT,
SGT, 24.8.16; BZ, NZZ, TA, 25.8.16; TA, 27.8.16; SoZ, 28.8.16; AZ, Blick, CdT, TA, TG, 29.8.16; NZZ, TA, TG, 30.8.16; NZZ, 31.8.16;
CdT, 1.9.16; AZ, NZZ, 2.9.16; NZZ, TA, 3.9.16; SO, So-Bli, 4.9.16; NZZ, 8.9.16; SGT, TA, 10.9.16; NZZ, SGT, 13.9.16; SO, 18.9.16; NZZ,
19.9.16; LT, 22.9.16; SGT, 24.9.16; NZZ, 29.9.16; AZ, TA, 3.10.16; WW, 6.10.16; BaZ, 31.12.16; LZ, 14.1.17; AZ, 27.1.17; TG, 24.2.17;
TA, 25.2.17; AZ, NZZ, TG, 10.3.17; Blick, 31.3., 1.4.17; TA, 6.5.17; LT, 12.5.17; BaZ, 31.8.17; So-Bli, 3.9.17; SGT, 4.9.17; Blick, 5.9.17;
APZ, 6.9.17; NZZ, 14.9.17
2) AB SR, 2012, S. 158 ff.; AB NR, 2012, S. 554; AB SR, 2012, S. 270; BBl, 2012, S. 3439 f.; Lit. Sciarini et al., AZ, 31.8.12
(Inserate), NLZ, 1.9.12, NZZ, 13.9.12 (Umfragen).
3) NZZ, 16.3.18; LZ, SGT, 17.3.18; AZ, CdT, Lib, TA, TG, 21.3.18; SN, 22.3.18; TA, 24.3.18
4) AB SR, 2021, S. 880 ff.
5) Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 2.2.22; Tamedia-Abstimmungsumfrage vom 21.1.22; Tamedia-Abstimmungsumfrage
vom 7.1.22; VOX-Analyse zur Abstimmung vom 13.2.22; NZZ, 2.10.21; TA, 2.11.21; 24H, Lib, TA, 10.12.21; APZ, 23.12.21; SoZ,
2.1.22; AZ, SGT, 4.1.22; LT, 6.1.22; 24H, CdT, Exp, NF, TA, 7.1.22; CdT, Exp, Lib, NF, NZZ, TA, 8.1.22; Blick, 10.1.22; AZ, SGT,
11.1.22; NZZ, 12.1.22; NZZ, WW, 13.1.22; CdT, Exp, 14.1.22; NF, NZZ, 15.1.22; SoZ, 16.1.22; APZ, AZ, LT, 17.1.22; NZZ, TA, 18.1.22;
AVF, Blick, CdT, LT, 19.1.22; Blick, Exp, Republik, 20.1.22; Blick, Republik, TA, 21.1.22; CdT, NZZ, 22.1.22; SoZ, 23.1.22; AZ,
Republik, 24.1.22; CdT, TA, 26.1.22; LT, TA, 28.1.22; 24H, Exp, LT, NZZ, TA, 29.1.22; AZ, Blick, LT, SGT, 31.1.22; AVF, CdT, Exp,
LT, 1.2.22; 24H, LT, Lib, TA, 2.2.22; CdT, Exp, LT, NF, NZZ, TA, 3.2.22; Lib, NF, NZZ, 4.2.22; Exp, NZZ, TA, 5.2.22; So-Bli, 6.2.22;
NZZ, 7.2.22; AZ, Blick, NZZ, TA, 8.2.22; CdT, QJ, 9.2.22; SGT, 10.2.22; AZ, SGT, TA, 11.2.22; AVF, NZZ, 12.2.22; AZ, Blick, CdT,
Exp, LT, Lib, NF, NWZ, NZZ, SGT, SZ, TA, TZ, 14.2.22; NF, NZZ, SGT, 15.2.22; AZ, 16.2.22
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